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  Ihre Zuschrift vom 6. Juni 2023 

 
7 Anlagen 

  
 

████████ ████████ ▍▍

Ihre oben genannte Zuschrift ist im Ministerium der Justiz und für Migration Baden-
Württemberg eingegangen. 

Darin bitten Sie um Übersendung sämtlicher Dienstanweisungen, Vorschriften, Richt-
linien und ähnlicher Dokumente zur Verkehrsmittelnutzung bei Dienstfahrten. 

 
Folgende Vorschriften liegen dem Ministerium der Justiz und für Migration zur Nut-
zung von Verkehrsmitteln vor: 
 

1.) Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums für den Kraftfahrzeugbe-
trieb des Landes (VwV Kfz) vom 12.  März 2021 
Die Verwaltungsvorschrift enthält Vorgaben zur Beschaffung, zur Verwaltung 
und dem Betrieb von Dienstkraftfahrzeugen im Bereich der Landesverwal-
tung. 
 

2.) EU-Richtlinie 2019/1161 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019  
Die Richtlinie umfasst Vorgaben, um die Europäische Union auf dem Weg zu 
einer emissionsarmen Mobilität zu stärken. 
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3.) Saubere -Fahrzeuge -Beschaffungs -Gesetz vom 9.  Jun i 2021 
Dieses Gesetz dient der Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1161. 
 

4.) Richtli nien der Landesregierung für die unentgeltliche Benutzung von 
Dienstkraftfahrzeugen zu außerdienstlichen Zwecken vom 7.  Juni 2016  
In Ergänzung zu den Verwaltungsvorschriften KFZ wurden weitere Bestim-
mungen hinsichtlich der unentgeltlichen Benutzung von Dienstkraftfahrzeu-
gen zu außerdienstlichen Zwecken getroffen. 
 

5.) Landesreisekostengesetz Baden -Württemberg vom 4.  Februar 2021  
(LRKG)  
Das Gesetz regelt die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen, Dienstgän-
gen und für Reisen zum Zwecke der Aus- und Fortbildung. Entstandene not-
wendige Fahrtkosten können nach Vorliegen der dort genannten Vorausset-
zungen erstattet werden. 
 

6.) Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesreisekosten-
gesetz vom 21.  Juni 2021  
Die Regelungen des LRKG zur Verkehrsmittelnutzung wurden darin konkreti-
siert. 
 

7.) Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums zum Landesreisekosten-
gesetz  
Die Regelungen des LRKG zur Verkehrsmittelnutzung wurden darin konkreti-
siert. 
 

Die genannten Vorschriften sind diesem Schreiben als Anlagen beigefügt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
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